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SRiigliebfchaft tritt dûîi ©efe^el raffen ein, fobalb ein
©runbftüd beitragspflichtig wirb, ©ine Slulfcbeibung ift
nur beim Solîauf einer Stegenfcftaft non ber Unterhaiti,
pftid^t in ben in § 13 ber jit. Serorbnung oorgefehenen
bret Sailen mögltch.

®ie fpegteHen Sedjte ber SRitglteber, rate SBaljl bel
Sorftanbel unb ber übrigen Organe, 2lbnahme ber iRecb»

nungen, Kontrolle, aufnähme non Marleben ufro., fin)
buret) bie Statuten näher ju beftimmen. 2Bo biefe unb
bal öffentliche 9RedE»t Süden aufroeifen, ïommen bie Sor»
fd^riften bel 3'Dtlgefehbudljei, 2lct. 63 bil 79 über bie
Sereine, ftnngemäft jur Slnroenbung.

b) ^aftbarteit: ©le rairb burdj bie SDtitleiben»

heitltabelle, bie non ben Sibmlniftratiobebörben aufgefteflt
raorben ift, geregelt, Sarnadj haftet bal einzelne ÉJlit»

glieb für bie Sau» unb Unterhaltunglîoften »erhält»
nilmäftig. ©tne roeitergehenbe fjaftung ïennt bal
©efeft nicht unb barf bem einzelnen SJlitgliebe nicfjt auf»
erlegt roetben. ®te Haftung ift etne b in a lid)e, b. t).

bal Pflichtige ©runbfiüd ift oerpfänbet. SSäfttenb bie
fßftid&itgleit früher in gorm einer ©runblaft aufgefteüt
rourbe, rairb fte feit intrafttreten be! 3imlgefet)bud)eS
unb bel îantonalen ©InführungSgefehel burd) ein Sfanb»
redjt ju ©anften ber ©enoffenfchaft auf bie Stegenfdjaft
»erlegt (§ 104 bel ©tnführunglgefehel). Soraulfeftung
biefet binglichen Haftung ift unter bent geltenben Secjte
bie Sormertung ber SJtttleibentjeit an ben Çgpotbeïar»
protoïotlen innerhalb bret SJtonaten nach rechtlîrâftiger
geftfeftung (§ 9 bet jit. Serorbnung) unb bie nachberige
©intragung i§ 11 bet Serorbnung). $er befinitioen
©Intragung bei )ßfanbrechtel îann ein Stegenfdjaftlbe»
fther nur baburd) entgehen, baft er ben fälligen Seitrag
innerhalb beftimmter grift elnjahlt (§ 11 ber Serorb»
nung).

®araul ergibt fid), baft etne rein perfönlicfte unb
folibarifcje Haftung ber änjelnen füKtglieber aulge»
fdjloffen ift unb bem SBefen ber öffentlich»rechtlichen @e»

noffenfdjaft roiberfpridjt.
@anj anberl ift el bei ber ©enoffenfchaft bei fdjroet»

jerifcften fßrioatredhtel. jpter fönnen jeberjett 3Jtttglieber
aufgenommen roerben (3lrt. 683). 2)er ülultritt ift, unter

Sorbehalt ber ©inftaltung etraaiger Künbigunglfriften,
»öUig fret unb îann burch îetne Seftimmung ber ©ta»

tuten »ereitelt raerben. (3lrt. 684). ®ie SUiitgliebfdjaft

ruht aulfchlieftltch nuf ber fßetfon unb erlifcht burch
beren £ob. ®te ftaftbarïeit ber "einzelnen «Dtitglieber

ift etne retn persönliche unb roetin bte Statuten nidhtl
anbere! beftimmen — auch folibarifdje unb erftrecft ftdj
auf bal ganje Sermögen.

IV. ©»gerne ber Straften* unb ÎDafferban*
genoffenfcjaften.

hierüber beftimmt bal öffentliche Stecht nichtl Stäberei.

Sorgefeben ftnb in ber Serorbnung »om 22. Dftober
1913 Sorftanb unb ©eneraloetfammlung (©enoffen»

fdjafiloetfammlung). @1 bleibt baher ben Korporationen
übetlaffen, roeitere Organe in ihren ©tatuten ju fdjaffen.

immerhin feilten minbeftenl noch Stechnunglreoiforen
unb ein befonbetel Organ, bal bie fpejteüe Stuf ficht über

bal Sßerf führt (Straften» bejro. Sßuhrmeifter) befteDt

raerben. ®te näheren Sefugniffe ber Organe regeln bie

Steglemente unb roo biefe nichtl enthalten, ïommen bte

Slrt. 63 bil 79 bei Bioilgefe^budjel ftnngemäft jur 2ln»

roenbung (§ 31 bei ©infübrungSgefeftel).
Sie 3lrt. 695 ff. bei ©chroetjer. Obligattonenrechtel

ïommen fomit nicht in Setracht.

V. lluftöfung ber öffentlich »rechtlichen
Korporationen öes Straften* nnö îDafferbaues.

Sine folcje ift nur bann möglich» ntenn ber ©enoffen»

fchaftljroed anberraeitig ficher geftetlt ift. @1 nnrb jum

Setfptel etne öffentliche ©üterftrafte jur ©emeinbeftrafte
erîlârt. in btefem galle bat bie betreffenbe ©emetnbe
bal 2Berï ju übernehmen unb bie ©enoffenfchaft »erliert
ihre ©jiftenjberechtigung (§ 13 ber jit. Serorbnung).

Slnbere Sluflöfunglgrünbe, raie fie etroa bal Obli»
gationenrecht in ben Slrt. 709 unb 710 ïennt, finb aul»
gefdjloffen.

®amit glauben roir 3hnen bie funbamentalften Unter»
fdjtebe jroif^en ben ©trafen» unb SSafferbaugenoffen »

fchaften, ail Organifationen bel îanionalen öffentlichen
Stedjtel, unb ben ©enoffenfdjaften bel ©chraeijer. Obli»
gationenredjtel auleinanbergefe^t ju haben. 3ßir roetben
el nun Sbnen übetlaffen bfirfen, ben ftdj auf 3h"m
©ebiete bilbenben ©enoffenfchaften bel ©trafen» unb
SBaffetbauel an bie Çanb ju geben unb fte bei ihrer Kon»
ftituterung unb Slbfaffung ber ©tatuten ju unterftühen.

3«m ©chluffe machen roir ©ie noch barauf aufmetf»
fam, ba§ bal Saubepartement ©ntroürfe ju ©tatuten
»on ©trafen» unb SBafferbauîorporationen anfertigen
lie^, bie jeberjeit auf ber Kanjlei belfelben unentgeltlich
bejogen roerben îônnen.

Imprägnieren des Ulasserbolzes.
Slufeer bei SrücEen aul f^olj gibt el noch eine SJterge

anberel Çolj, raelchel mehr ober roeniger im 2Baffer
ftejt. Um berartige SBafferhöljer ju imprägnieren, tränft
man btefelben berarttg, ba§ auch bie inneren ©chilien
bel ffolje! imprägniert ftnb. ®al Kreofotöl îann für
jene Seile ber h^r tn Setracht ïommenben -Jtuhböljet
btenen, roelcje ganj im SGBaffer ftejen ober balb mehr
ober roeniger mit SBaffer umfpült roerben. 3" biefem
3»ecf fdjnetbet man bie betreffenben Çôljer »ollftänbig
jurn ©ebrauch fertig, hobelt btefelben unb legt fie tn btefe
Kreofoüöfung. 3" biefem 3®ecfe gebraucht man grofje
längliche, roenn auch fdjmale Slechroannen ober aulge»
mauerte jementierte glachgefä^e. Sediere müffen aller»

blngl bid)t fein, bamit bte Qmprägnietflüffigfeit nidjt »er»
finît ober hetaulläuft. 9ßo berartige |>öljer »tel im»

prägntert roerben, lohnt el fid), auch biefe Sorrid)tungen
bauerhaft herjufteKen, bamit fie eoentueH auch gegen Set»
gütung »on anberen Kollegen in 3lnfpruch genommen
roerben îônnen. ®te Slechroannen erfüllen ihren 3®ed
am heften, roenn an einer Seite etn 3l6laufhabn ange»
bracht ift, fo bafj bie gebrauchte entwertete Kreofoiflüiftg»
ïeit obftteßen îann. 2ln btefer ©telle foil bie lange Siech»
manne bann etroal geneigt fetn. Sei bem jementierten
Sehälter ift biefel ebenfaÖl prafiifd). ®te Kreofoiflüfftg»
Seit mu§ ftdj langfam tn bie ißoren bei föolje! etnfaugen,
beèhalb ift el notroenbig, bafe bie betreffenben Srücfen»
höljer »oÜfommen unter ber glüffigfett finb. Samit audh
bie untere glädhe ©elegenhett finbet, ftch gleichmäfpg ooll»

jufaugen, legt man unten im Sehälter quer jroet 7* cm
ftarîe unb 2 cm breite f>öljer, fo bah bie unteren glächen
ber ju imprägnterenben £öljet nicht flach auf bem Soben
liegen. ©I ift bann aber ju beachten, baft bie Srüdten»
höljer juroeilen »erfchoben roerben, um bie ©teilen ber
|>öljet ju burdjtränten, roelche auf ben Ouerböljern ruhen.
®tefel ift befonberl ju beachten, roetl fonft bal ÎBaffer
refp. bte geuchtigîeit hier Utahrung finbet, ben gäulnil»
proj ft in bie 2Bege leitet unb bal imprägnieren jroed»
loi rotrb. im allgemeinen fotlen bte |)öljer beim îrânîen
fo gelagert fein, baft alle Seiten frei jum 3luffaugen bei
Oll finb. in btefer glûffigîeit bleiben btefelben fo lange
liegen, bil aKe Schichten burdjtrânît ftnb, roorauf bte

fßfetler unb ©ilbrechethöljer ufro. jum ïrocînen gelagert
roeiben. ®al auf biefe 3lrt imprägnterte Çolj füllt fetne
3Ulen unb inneren Schichten ooßftänbig unb ift bann
am roiberftanblfähigften, roenn el oollîommen troden jut

Mr. 48 Jllustr. fchweiz Handw -Zeitung („Meisterblatt")

Mitgliedschaft tritt von Gesetzes wegen ein, sobald ein
-Grundstück beitragspflichtig wird. Eine Ausscheidung ist
nur beim Loskauf einer Liegenschaft von der Unterhalts,
pflicht in den in H 13 der zit. Verordnung vorgesehenen
drei Fällen möglich.

Die speziellen Rechte der Mitglieder, wie Wahl des
Vorstandes und der übrigen Organe, Abnahme der Rech-
nungen. Kontrolle, Aufnahme von Darlehen usw., sin)
durch die Statuten näher zu bestimmen. Wo diese und
das öffentliche Recht Lücken aufweisen, kommen die Vor-
schnften des Zivilgesetzbuches. Art. 63 bis 79 über die
Vereine, sinngemäß zur Anwendung.

d) Haftbarkeit: Sie wird durch die Mitleiden-
heitstabelle, die von den Administrativbehörden aufgestellt
worden ist. geregelt. Darnach haftet das einzelne Mit-
glied für die Bau- und Unterhaltungskosten verhält-
nis mäßig. Eine weitergehende Haftung kennt das
Gesetz nicht und darf dem einzelnen Mitgliede nicht auf-
erlegt werden. Die Haftung ist eine dingliche, d. h.
das Pflichtige Grundstück ist verpfändet. Während die
Wichtigkeit früher in Form einer Grundlast aufgestellt
wurde, wird sie seit Inkrafttreten des Zivilgesetzbuches
und des kantonalen Einführungsgesetzes durch ein Pfand-
recht zu Gunsten der Genossenschaft auf die Liegenschaft
verlegt iß 104 des Einführungsgesetzes). Voraussetzung
dieser dinglichen Haftung ist unter dem geltenden Rechte
die Vormerkung der Mitleidenheit an den Hypothekar-
Protokollen innerhalb drei Monaten nach rechtskräftiger
Festsetzung <§ 9 der zit. Verordnung) und die nachberige
Eintragung -ß 11 der Verordnung). Der definitiven
Eintragung des Pfandrechtes kann ein Ltegenschaflsbe
sitzer nur dadurch entgehen, daß er den fälligen Beitrag
innerhalb bestimmter Frist einzahlt G 11 der Verord-
nung).

Daraus ergibt sich, daß eine rein persönliche und
solidarische Haftung der einzelnen Mitglieder ausge-
schloffen ist und dem Wesen der öffentlich-rechtlichen Ge-

noffenschaft widerspricht.
Ganz anders ist es bei der Genossenschaft des schwei-

zerischen Privatrechtes. Hier können jederzeit Mitglieder
aufgenommen werden (Art. 683). Der Austritt ist, unter

Vorbehalt der Einhaltung etwaiger Kündigungsfristen,
völlig frei und kann durch keine Bestimmung der Sta-
tuten vereitelt werden. (Art. 684). Die Mitgliedschaft
ruht ausschließlich auf der Person und erlischt durch
deren Tod. Die Haftbarkeit der 'einzelnen Mitglieder
ist eine rein persönliche und wenn die Statuten nichts

anderes bestimmen — auch solidarische und erstreckt sich

auf das ganze Vermögen.

IV. Organe der Straffen- und Wasserbau-
gensssenschasten.

Hierüber bestimmt das öffentliche Recht nichts Näheres.

Vorgesehen sind in der Verordnung vom 22. Oktober
1913 Vorstand und Generalversammlung (Genoffen-

schaftsoersammlung). Es bleibt daher den Korporationen
überlassen, weitere Organe in ihren Statuten zu schaffen.

Immerhin sollten mindestens noch Rechnungsrevisoren
und ein besonderes Organ, das die svezielle Aufsicht über

das Werk führt (Straßen- bezw. Wuhrmeister) bestellt

werden. Die näheren Befugnisse der Organe regeln die

Reglemente und wo diese nichts enthalten, kommen die

Art. 63 bis 79 des Zivilgesetzbuches sinngemäß zur An-

Wendung (8 31 des Etnführungsgesetzes).
Die Art 695 ff. des Schweizer. Obligatwnenrechtes

kommen somit nicht in Betracht.

V. Auslösung der öffentlich-rechtlichen
AorPsrationen des Straffen- und Wasserbaues.

Eine solche ist nur dann möglich, wenn der Genoffen-

schaftszweck anderweitig sicher gestellt ist. Es wird zum

Beispiel eine öffentliche Güterstraße zur Gemeindestraße
erklärt. In diesem Falle hat die betreffende Gemeinde
das Werk zu übernehmen und die Genossenschaft verliert
ihre Existenzberechtigung <tz 13 der zit. Verordnung).

Andere Auflösungsgründe, wie sie etwa das Obli-
gationenrecht in den Art. 709 und 710 kennt, sind aus-
geschloffen.

Damit glauben wir Ihnen die fundamentalsten Unter-
schiede zwischen den Straßen- und Wafferbaugenoffen -

schalten, als Organisationen des kantonalen öffentlichen
Rechtes, und den Genossenschaften des Schweizer. Obli-
gationenrechtes auseinandergesetzt zu haben. Wir werden
es nun Ihnen überlassen dürfen, den sich auf Ihrem
Gebiete bildenden Genossenschaften des Straßen- und
Wasserbaues an die Hand zu gehen und sie bei ihrer Kon-
stituterung und Abfassung der Statuten zu unterstützen.

Zum Schlüsse machen wir Sie noch darauf aufmerk-
sam, daß das Baudepartement Entwürfe zu Statuten
von Straßen- und Wafferbaukorporationen anfertigen
ließ, die jederzeit auf der Kanzlei desselben unentgeltlich
bezogen werden können.

Imprägnieren <te; Wächst?«.
Außer bei Brücken aus Holz gibt es noch eine Menge

anderes Holz, welches mehr oder weniger im Wasser
steht. Um derartige Wafferhölzer zu imprägnieren, tränkt
man dieselben derartig, daß auch die inneren Schichten
des Holzes imprägniert sind. Das Kceosotöl kann für
jene Teile der hier in Betracht kommenden Nutzhölzer
dienen, welche ganz im Wasser stehen oder bald mehr
oder weniger mit Waffer umspült werden. Zu diesem
Zveck schneidet man die betreffenden Hölzer vollständig
zum Gebrauch fertig, hobelt dieselben und legt sie in diese

Kreosollösung. Zu diesem Zwecke gebraucht man große
längliche, wenn auch schmale Blechwannen oder ausge-
mauerte zementierte Flachgefäße. Letztere müssen aller-
dings dicht sein, damit die Jmprägnierflüssigkett nicht ver-
sinkt oder herausläuft. Wo derartige Hölzer viel im-
prägniert werden, lohnt es sich, auch diese Vorrichtungen
dauerhaft herzustellen, damit sie eventuell auch gegen Ver-
gülung von anderen Kollegen in Anspruch genommen
werden können. Die Blechwannen erfüllen ihren Zweck
am besten, wenn an einer Seite ein Ablaufhahn ange-
bracht ist, so daß die gebrauchte entwertete Kreosolflchsig-
kett abfließen kann. An dieser Stelle soll die lange Blech-
wanne dann etwas geneigt sein. Bei dem zementierten
Behälter ist dieses ebenfalls praktisch. Die Kreosolflüssig-
kett muß sich langsam in die Poren des Holzes einsaugen,
deshalb ist es notwendig, daß die betreff-nden Brücken-
Hölzer vollkommen unter der Flüssigkeit sind. Damit auch
die untere Fläche Gelegenheit findet, sich gleichmäßig voll-
zusaugen, legt man unten im Behälter quer zwei V-
starke und 2 ew breite Hölzer, so daß die unteren Flächen
der zu imprägnierenden Hölzer nicht flach auf dem Boden
liegen. Es ist dann aber zu beachten, daß die Brücken-
Hölzer zuweilen verschoben werden, um die Stellen der
Hölzer zu durchtränken, welche auf den Querhölzern ruhen.
Dieses ist besonders zu beachten, weil sonst das Wasser
resp, die Feuchtigkeit hier Nahrung findet, den Fäulnis-
proz ß in die Wege leitet und das Imprägnieren zweck»

los wird. Im allgemeinen sollen die Hölzer beim Tränken
so gelagert sein, daß alle Seiten frei zum Aufsaugen des

Ols sind. In dieser Flüssigkeit bleiben dieselben so lange
liegen, bis alle Schichten durchtränkt sind, worauf die
Pfeiler und Eisbrecherhölzer usw. zum Trocknen gelagert
weiden. Das auf diese Art imprägnierte Holz füllt seine

Zellen und inneren Schichten vollständig und ist dann
am widerstandsfähigsten, wenn es vollkommen trocken zur
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Serroenbung îommt. @oü baS ©elänber bet Srücfen
mtb auch ber Selag oielleic&t braun gefärbt erfc|etnen,
fo tränft man baS föolg mit braunem Carbollneum. 3e=

bodj ift eS notroenbig, baS fertig gefc^nittene §olg fo
lange in ber glüfßgfeit gu laffen, bis auch bie tnneren
(Schichten ootlfommen getränft finb. ©ort rno an ben

Stücfengelanbern ober fonftigen fpolgpfoßen ein Sßangero
roudjS figurieren foil, um »teilest baS ©elänber ufro.
gu begrünen, fo ift eS notroenbig, baè Carbolineum min
beßenS adE)t Sage oortjer gu imprägnieren, bamit eS auS=

bünften îann. ©efcfßebt biefeS nïc^t, fo oemichten bie

ätjenben ©ünfte ben -£ßangenrouch§, rutnieren bte garten
Stiebe unb töten ba§ betreffenbe ©eroächS.

©a eS baupifächlict) bei allen SSofferbölgern unb allen
Srücfent)ölgern baratif anfommt, bie 9täffe refp. bie geuch'
tigfeit ootlfommen nom £ofge fern gu galten, fo mitten
jene Imprägniermittel am heften, beten Stftanbteile im
SBaffer unlöslich finb. ©te betreffenöen Seßanbteile
müffen fiel) in bem §olg unb an bem £>olg oI)ne jeg=

lidje Setänberung refp. llmroanblung feftbalten unb baè

£>ofg nor 91äffe fchüßen. ©ie neueren Seßrebungen ber
.^olgimprägniertedjmter gtelen barauf btn^uS, bie 2luS»

roafdjbarteit ber ^mprägntermittel auch auf lange .geit
btnian gu galten. 3®ar tann man pterin noct) roettere

gortßhritte machen unb roahricheinltch mirb baè neuere
SRittel, Cupferojpb mit 2Immoniaf gemifcht, aud) gute
©teufte letften. ®a§ arfeniffauere Cupfetojgb bilbet
ein grûnlic^eè Ruiner, meines, bem £olg einnerleibt,
unlösbar fein foil. Siel îommt eS bei bem Qmprägnteren
barauf an, baß baS Imprägniermittel nicht in gu hohem
Quantum tn baS fmig etngubringen braucht, um boeß gu

fd)ü$en. ©urch ben großen Serbrauch tntrD nämltch baS

gange imprägnieren gu teuer fommen. ©enn nidjt atletn
fptelt bei bem imprägnieren ber fpölget nur baS be>

treffenbe SRittel eine Soüe, fonbern öet £auptfet« liegt
in ber SiQigfett beS Sütels ; aber trot)bem foil eS bte

bisherigen ©rfolge übertrumpfen. @S ift im ©roßen unb
©angen ein roefentlicher Unterfchteb bei ber imprägnte»
rung, ob ein Sailen ober Sfeiler tum 1 m Sänge unb
30 cm Srette 20 bis 30 Sappen beim imprägnieren
oerfchlingt ober nur 15 bis 20 Sappen ober noch weniger.
Stan îann auf btefe 2lrt, menn bie ©rfolge ber 5Saffer=
bicf)tigtett gleich finb, bei etnem großen Srüdtenbau unb
anbeten Söafferbauten, roo angenommen 2000 m Sänge
unb 30 cm Sreite in Setracht ïommen, burchfchnitUich
2000 X 8 Sappen — 160 granfen fparen. 2Bid)lig ift
eS beShalb, burdj Heine Serfudhe ftetS bie neueren iym»
prägniermittel anguprobteren unb gu oermenben. 2111er»

btngö ift bie Sraucfjbartett nicht in einigen Sagen gu
betätigen, roetl ratete Slittel er ft Ipäter oetroanbelbar finb,
aber Iroßöem läßt fich balb ein guteS imprägniermittel
als braudjbar etîennen.

Um mit bem eben ermähnten Cupferojpb gu impräg»
nleren, îauft man fich rin benöügenbeS Quantum at jetuf--

faureS Cupferojtjb. 3um imprägnieren fönnen biefelben
Sehälter in Setracht fommen, roeldje mir eben ermähnt
haben. HR an gibt beifpielSroeife in ber langen Sledhroanne
auf je ein Ißfunb 2lmmoniaf 100 ©ramm arfenilfaureS
Cupferojpb unb läßt lefjtereS tn bem 9lmmoniaf fich
löfen. ©aS SöfungSmittel 2lmmoniaf foil unoerfälfeht
fein unb bamit ber SöfungSprogeß inniger oonßatten
geht bedEt man bie Siech manne gu, bamit [ich bie eiro
gelnen gelöften ©ubftangen ber Çaupîbeftanbteile tnntg
mitetnanber »ermengen fönnen. ®esl)alb ift eS auch «Pt»
roenbtg, bie imprägnierflüffigfeit oor bem ©ebrauch grünb»
Itch gu rühren, bem nur hteroon bärgt ber ©rfotg ab,
roeil etn fehlest gemifchteS Sütel nie gleichmäßig ba§
£olg bureßtränfen îann. Sei bet Combination mürben
alfo auf ein Cito arfeniîfaurem Cupferojt)b 10 ißfunb
2lmmoniaf nötig fein.

Sicht auSgefdjtoffen ift eS aber aucîj, boß man noch
mit roeniger iufaß non arfeniîfaurem Cuptetojpb be»

roeniger bem SBaffer auSgefeßtem fpo'g gute @rfolge haben
îann. ©a biefeS SSittel überhaupt noch nicht bis gur
©nbftation ber Setfnche gelangt ift, fo tönnen hier roei=

tere 3ufammenfteüurgen in grage îomtnen unb je nadh
Sage beS £olgeS gute ©teufte letften. 3" biefe Cupfer»
o^bammoniaflöfung legt man bte betreffenben ^ölger ber
Sänge nach, wie »orhln geïenrgetdjnet, unb läßt biefe
fflûffigîeit genügenb etnfaugen. Siäherige Heinere Ser»
fuche hoben gegeigt, baß biefe Qmprägnierflüffigfeit gierig
oon ben ^olgfdhidhten aufgenommen mirb, mithin öaS

Stittel gute ©rfolge haben îann. ©iefeS beftäiigt fidh
baburiß, baß bie inneren ©dj djten auch getränft roerben,
mithin gäulniSpilge roeniger rutnierenb auftreten fönnen.
©er Stets für btefeS Imprägnierungsmittel beträgt für
I m Sänge unb bnrdjfchntttltcb 30 cm Sreite etroa 25
bis 35 Sappen. 3mar ift ber Coftenpunft biefer Qm»

prägnterung nicht als ber biHtgfte gu begeichnen, roeil bie

CupferoitrioUöfung billiger ift unb elma für btefelbe Sänge
unb Sreite nur im gertngften 3lnfchlag 20 Sappen foftet.
®a aber fidh neuerblngS bte Cupferoitriollöfung für bie

Qmptägnterung im allgemeinen nidEjt güuftig beroäbrt hat,
fo ift bte guleßt ermähnte Slifdhung, alfo arfentfjaureS
Cupferoïpb mit 2lmmoniaf mehr tn baS Seteidh ber Ser»
roenbbarfeit gu gieben.

Seeröl, baS ftch für bie Imprägnierung oon 2Ba|fer=
hölgetn ufro. im allgemeinen fehr gut beroäbrt hat, ift
aHerOingS elma fünfmal fo teuer als Cupferojpbam»
moniafmifchung. ©urchbringenbe ©rfolge bringt baS uro
oerbünnte, alfo reine Seetöl, roelcheS am beften mittelfl
©rucî in baS ^olg eingetrii^tert mirb, fo baß alle So«"
unb 3«üen beS fettig gefägten ÇolgeS ooU finb mit Öl.
©abureb faugt ft<h bas Ço'g ooK, mirb auch anfangs
fdjmer, aber bie geuehtigteit unb Säffe finbet feinen

©tnlaß an ben fettigen tffianbungen, fo baß biefeS Siiitel
audh gute ©rfolge hat.

SSSte ermähnt, ift biefeS Stittel teuer, unb foftet elma

pro 1 m Sänge unb 30 cm Sreite 1.25 bis 1.50 grauten.
Sicht auSge[<hloffen ift aber, baß auch berbünnteS Seeröl

gum Conferoieren eingelner Srücfenhölger unb anberer
SBaffethölger oerroenbet metben îann unb bann aller»

bhtgS btefeS Ölmittel billige« iß. Serm'fchf man ba?

Seeröl halb mit SBaffer, fo mirb ber S*ri® auf 75 bis
85 Sappen erniebrigt, roaS aHetbingS fehr wichtig iß,
menn ber ©(folg bte fer Conferoterung bemenlfpre^enb
gut ift. ©tefeS iß burch Serfuch auSguprobieren, roie

üdh baS £oIg mit ben 3ah«en oerhält. ©ie Çauptfache
iß aber, baß baS mit Seeröl fonferoterte ^»olg grünblich
in baS Sut)hoIg eintrodfnet, um mirffam gu fein gegen

2Baffer unb feuchte Stebesfchläge.
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Verwendung kommt. Soll das Geländer der Brücken
und auch der Belag vielleicht braun gefärbt erscheinen,
so tränkt man das Holz mit braunem Karbolineum. Je-
doch ist es notwendig, das fertig geschnittene Holz so

lange in der Flüssigkeit zu lassen, bis auch die inneren
Schichten vollkommen getränkt sind. Dort wo an den
Brückengelandern oder sonstigen Holzpsosten ein Pflanzen-
wuchs figurieren soll, um vielleicht das Geländer usw.
zu begrünen, so ist es notwendig, das Karbolineum min
bestens acht Tage vorher zu imprägnieren, damit es aus-
dünsten kann. Geschieht dieses nicht, so vernichten die

ätzenden Dünste den Pflanzenwuchs, ruinieren die zarten
Triebe und töten das betreffende Gewächs.

Da es hauptsächlich bei allen Wosserhölzern und allen
Brückenhölzern daraüf ankommt, die Nässe resp, die Feuch-
tigkeit vollkommen vom Holze fern zu halten, so wirken
jene Imprägniermittel am besten, deren Bestandteile im
Waffer unlöslich sind. Die betreffenden Bestandteile
müssen sich in dem Holz und an dem Holz ohne jeg-
liche Veränderung resp. Umwandlung festhalten und das

Holz vor Nässe schützen. Die neueren Bestrebungen der
Holzimprägniertechmker zielen darauf hinaus, die Aus-
waschbarkeit der Imprägniermittel auch auf lange Zeit
hintan zu halten. Zwar kann man hierin noch weitere
Fortschritte machen und wahrscheinlich wird das neuere
Mittel, Kupferoxyd mit Ammoniak gemischt, auch gute
Dienste leisten. Das arseniksauere Kupferoxyd bildet
ein grünliches Pulver, welches, dem Holz einverleibt,
unlösbar sein soll. Viel kommt es bei dem Imprägnieren
daraus an, daß das Imprägniermittel nicht in zu hohem
Quantum in das Holz einzudringen braucht, um doch zu
schützen. Durch den großen Verbrauch wird nämlich das
ganze Imprägnieren zu teuer kommen. Denn nicht allein
spielt bei dem Imprägnieren der Hölzer nur das be-

treffende Mittel eine Rolle, sondern Ver Hauptkern liegt
in der Billigkeit des Mittels; aber trotzdem soll es die
bisherigen Erfolge übertrumpfen. Es ist im Großen und
Ganzen ein wesentlicher Unterschied bei der Jmprägnie-
rung, ob ein Balken oder Pfeiler von 1 in Länge und
3V em Breite 2V bis 30 Rappen beim Imprägnieren
verschlingt oder nur 15 bis 20 Rappen oder noch weniger.
Man kann auf diese Art, wenn die Erfolge der Waffer-
dichtigkeit gleich sind, bei einem großen Brückenbau und
anderen Wasserbauten, wo angenommen 2000 m Länge
und 30 am Breite in Betracht kommen, durchschnittlich
2000 X 8 Rappen — 100 Franken sparen. Wichtig ist
es deshalb, durch kleine Versuche stets die neueren Im-
prägniermittel anzuprobieren und zu verwenden. Aller-
dings ist die Brauchbarkeit nicht in einigen Tagen zu
bestätigen, weil viele Mittel erst später verwandelbar sind,
aber trotzdem läßt sich bald ein gutes Imprägniermittel
als brauchbar erkennen.

Um mit dem eben erwähnten Kupferoxyd zu impräg-
nieren, kauft man sich ein benötigendes Quantum arsernk-
saures Kupferoxyd. Zum Imprägnieren können dieselben
Behälter in Betracht kommen, welche wir eben erwähnt
haben. Man gibt beispielsweise in der langen Blechwanne
auf je ein Pfund Ammoniak 100 Gramm arseniksaures
Kupseroxyd und läßt letzteres in dem Ammoniak sich

lösen. Das Lösungsmittel Ammoniak soll unverfälscht
sein und damit der Lösungsprozeß inniger vonstatten
geht, deckt man die Blechwanne zu, damit sich die ein-
zelnen gelösten Substanzen der Hauptbestandteile innig
miteinander vermengen können. Deshalb ist es auch not-
wendig, die Jmprägnterflüssigkeit vor dem Gebrauch gründ-
lich zu rühren, denn nur hiervon hängt der Erfolg ab,
weil ein schlecht gemischtes Mutet nie gleichmäßig das
Holz durchtränken kann. Bei der Kombination würden
also aus ein Kilo arseniksaurem Kupferoxyd 10 Pfund
Ammoniak nötig sein.

Nicht ausgeschloffen ist es aber auch, daß man noch
mit weniger Zusatz von arseniksaurem Kupmoxyd be-
weniger dem Wasser ausgesetztem Holz gute Erfolge haben
kann. Da dieses Mittel überhaupt noch nicht bis zur
Endstation der Versuche gelangt ist, so können hier wei-
tere Zusammenstellungen in Frage kommen und je nach
Lage des Holzes gute Dienste leisten. In diese Kupfer-
oxydammoniaklösung legt man die betreffenden Hölzer der
Länge nach, wie vorhin gekenr zeichnet, und läßt diese

Flüssigkeit genügend einsaugen. Bisherige kleinere Ver-
suche haben gezeigt, daß diese Jmprägnierflüssigkeit gierig
von den Holzschichten aufgenommen wird, miihin das
Mittel gure Erfolge haben kann. Dieses bestätigt sich

dadurch, daß die inneren Sch chten auch getränkt werden,
mithin Fäulnispilze weniger ruinierend auftreten können.
Der Preis für dieses Imprägnierungsmittel beträgt für
1 m Länge und durchschnittlich 30 em Breite etwa 25
bis 35 Rappen. Zwar ist der Kostenpunkt dieser Im-
prägnterung nicht als der billigste zu bezeichnen, weil die

Kupservitriollösung billiger ist und etwa für dieselbe Länge
und Breite nur im geringsten Anschlag 20 Rappen kostet.
Da aber sich neuerdings die Kupservitriollösung für die

Imprägnierung im allgemeinen nicht günstig bewährt hat,
so ist die zuletzt erwähnte Mischung, also arseniksaures
Kupferoxyd mit Ammoniak mehr in das Bereich der Ver-
wendbarkeit zu ziehen.

Teeröl, das sich für die Imprägnierung von Wasser-
hölzern usw. im allgemeinen sehr gut bewährt hat, ist
allerdings etwa fünfmal so teuer als Kupferoxydam-
moniakmischung. Durchdringende Erfolge brlngt das un-
verdünnte, also reine Teeröl, welches am besten mittelst
Druck in das Holz eingetrichtert wird, so daß olle Poren
und Zellen des fertig gesägten Holzes voll sind mit Öl.
Dadurch saugt sich das Ho'z voll, wird auch anfangs
schwer, aber die Feuchtigkeit und Nässe findet keinen

Einlaß an den fettigen'Wandungen, so daß dieses Mittel
auch gute Erfolge hat.

Wie erwähnt, ist dieses Mittel teuer, und kostet etwa

pro 1 in Länge und 30 em Breite 1.25 bis 1.50 Franken.
Nicht ausgeschloffen ist aber, daß auch verdünntes Teeröl

zum Konservieren einzelner Brückenhölzer und anderer
Wafferhölzer verwendet werden kann und dann aller-
dings dieses Olmsitel billige« ist. Verm'scht man das

Teeröl halb mit Wasser, so wird der Preis auf 75 bis
85 Rappen erniedrigt, was allerdings sehr wichtig ist,

wenn der Eifolg dieser Konservierung dementsprechend
gut ist. Dieses ist durch Versuch auszuprobieren, wie
sich das Holz mit den Jahren verhält. Die Hauptsache
ist aber, daß das mit Teeröl konservierte Holz gründlich
in das Nutzholz eintrocknet, um wirksam zu sein gegen

Wasser und feuchte Niederschläge.
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